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Substanziell und solidarisch –
Zur Zukunft der 
 Pfl egeversicherung 

Ab jetzt werde geliefert – das kündigte Philipp Rösler als neu 
gewählter Partei vorsitzender der FDP im Mai 2011 auf dem 
Parteitag in Rostock an. Ausge rechnet Daniel Bahr, Röslers 
Amtsnachfolger als Bundesgesundheitsminister, hat ihn Lügen 
gestraft, denn die immer wieder angekündigten »Eckpunkte zur 
Pfl egereform« der schwarz-gelben Bundesregierung lagen auch 
zu Beginn des vierten Quartals im angeblichen »Jahr der Pfl ege« 
noch nicht vor. Während dessen warten die Versicherten auf die 
versprochene Reform der Pfl egever sicherung, die sie sich nach 
überwiegender Mehrheitsmeinung substanziell und solidarisch 
wünschen. Wie Reformmaßnahmen aussehen müssten, die 
diesem Anspruch genügen, wird im folgenden Beitrag dargelegt.

1. Einleitung
Vollmundig hatte der damalige Gesund-
heitsminister Philipp Rösler das Jahr 
2011 zum »Jahr der Pfl ege« ausgerufen 
und damit hohe Erwartungen geweckt. 
Sein Amtsnachfolger Daniel Bahr hatte 
noch bis zum August 2011 an der An-
kündigung festgehalten, bis »Ende des 
Sommers« Eckpunkte der Bundesregie-
rung zur Reform der Pfl egeversicherung 
vorlegen zu wollen. 

Nachdem der kalendarische Sommer 
vorüber ist, muss jedoch konstatiert wer-
den, dass nichts geschehen ist. Von den 
Koalitionsparteien ist vielmehr zu ver-
nehmen, dass die angestrebte Neudefi ni-
tion des Pfl egebedürftigkeitsbegriffs sorg-
fältig vorbereitet werden müsse und es 
dabei erforderlich sei, noch einmal den 
Rat des Beirats zur Überprüfung des Pfl e-
gebedürftigkeitsbegriffs einzuholen (Aus-
schuss für Gesundheit 2011: 4). Dieser 
Beirat war im Oktober 2006 zur Zeit der 
großen Koalition vom Bundesgesund-
heitsministerium einberufen worden und 
hatte im Januar 2009 einen umfangrei-
chen Bericht sowie im Mai 2009 einen 
ergänzenden Umsetzungsbericht vor-
gelegt (Beirat 2009a; 2009b; vgl. Win-
genfeld/Schaeffer 2011). Den Beirat im 
Hinblick auf das beabsichtigte Reform-

vorhaben jetzt noch einmal einschalten 
zu wollen, bedeutet somit zunächst nichts 
anderes, als dass die schwarz-gelbe Bun-
desregierung die ersten zwei Jahre ihrer 
Tätigkeit in dieser Frage offenbar unge-
nutzt gelassen hat.

Es drängt sich allerdings der Eindruck 
auf, dass der eingetretene Verzug im Zeit-
plan der angekündigten Pfl egereform in 
Wirklichkeit damit zusammenhängt, dass 
die Bundesregierung weit davon entfernt 
ist, sich auf ein gemeinsames Konzept 
zur künftigen Pfl egefi nanzierung zu ver-
ständigen. In diesem Punkt herrscht seit 
Monaten öffentlicher Streit, der sich zu-
letzt in der Vorstellung völlig unterschied-
licher Reformkonzepte von zwei unions-
geführten Landesministerien aus Bayern 
und Niedersachsen sowie wiederholten 
öffentlichen Äußerungen von Jens Spahn, 
dem gesundheitspolitischen Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, manifes-
tiert hat. Demgegenüber pocht die FDP 
unverdrossen auf den vor zwei Jahren 
geschlossenen Koalitionsvertrag, wonach 
eine ergänzende kapitalgedeckte Vorsor-
ge gebraucht werde, die verpfl ichtend, 
individualisiert und generationen gerecht 
ausgestaltet sein müsse (FDP 2011: 7).

Die derzeitigen Oppositionsparteien 
– die Grünen, die Linken und die SPD – 
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mieden wird. Die demografi sch bedingte 
Zunahme des insgesamt zu fi nanzieren-
den Pfl egevolumens ließe sich damit je-
doch keinesfalls kompensieren.

Die Statistischen Ämter des Bundes 
und der Länder haben vorausberechnet, 
wie sich die Zahl der Pfl ege bedürftigen 
bis 2050 entwickeln würde. Auf der Ba-
sis kon stanter altersspezifi scher Pfl ege-
häufi gkeiten ergibt sich demnach bis 
2030 ein An stieg auf 3,4 und bis 2050 
auf 4,5 Millionen Pfl egebedürftige  (StatÄ 
2010: 30). Darin eingeschlossen sind aber 
alle Pfl egebedürftigen in Deutschland, 
unabhängig davon, ob sie der SPV oder 
der PPV angehören. Nur für die Soziale 
Pfl egeversicherung hat das Bundesge-
sundheitsministerium (2011: 16) für 
2050 – ebenfalls unter der An nahme kon-
stanter altersspezifi scher Prävalenzen – 
4,37 Millionen Pfl egebedürftige voraus-
berechnet. Dabei hat das Ministerium 
unterstellt, dass die Zahl der Pfl ege-
bedürftigen in den beiden Versicherungs-
zweigen SPV und PPV in gleichem Maße 
zunimmt. Diese Annahme übersieht je-
doch, dass die Alters struktur der beiden 
Teilpopulationen ganz unterschiedlich ist 
und die demografi sche Alterung die PPV 
in wesentlich höherem Ausmaß betref-
fen wird als die SPV.

Wie Abbildung 1 zeigt, sind die PPV-
Versic herten derzeit in der Gruppe der 
35-65 Jährigen deutlich über-, in der 
Gruppe der über 70-Jährigen aber unter-
repräsentiert. Dies wird sich in der Zu-
kunft aber ändern, wenn die Versicher-
ten, die jetzt im er werbs fähigen Alter 

als 10 Millionen Menschen bei fast 15 
Prozent (StatÄ 2010).

Ob die Anzahl bzw. der Anteil der Pfl e-
gebedürftigen gleichermaßen zunimmt, 
ist weniger gewiss. In vielen Projektio-
nen wird unterstellt, dass die altersspe-
zifi schen Pfl egehäufi gkeiten von heute 
auch in 20 oder 40 Jahren noch Bestand 
haben. Diese Annahme ist jedoch zumin-
dest umstritten, weil die Angehörigen 
nachwachsender Geburtsjahrgänge im 
Durchschnitt gesünder altern als ihre Vor-
gänger (Kuhlmey 2006). Dadurch sinken 
die altersspezifi schen Pfl egeinzidenzen, 
also die Häufi gkeiten des (Neu-) Auftre-
tens von Pfl egebedürftigkeit (Rothgang 
et al. 2009: 127ff.).

Weil sich gleichzeitig aber auch eine 
Zunahme bei der mittleren Pfl egedauer 
beobachten lässt, führt die immer höhe-
re Lebenserwartung nicht nur zu mehr 
»pfl egefreier« Zeit, sondern verlängert 
auch die Lebenszeit mit Pfl egebedürftig-
keit (Unger et al. 2011). Deshalb führt 
»gesünderes Altern« per Saldo noch kei-
neswegs automatisch zu insgesamt sin-
kenden »Pfl egelasten« (Prävalenzen). Im 
Zeitraum von 1999 bis 2008 sind die 
Prävalenzen lediglich um 1 Prozent ge-
sunken (StatÄ 2010: 27) – und damit 
praktisch konstant geblieben.

Diese Feststellung schließt keineswegs 
aus, dass gezielte Pfl egeprävention sowie 
eine forcierte geriatrische Rehabilitation 
ausgesprochen positive Wirkungen für 
viele ältere Menschen haben können, in-
dem Pfl egebedürftigkeit individuell erst 
später und womöglich in geringerem Um-
fang auftritt oder sogar vollständig ver-

haben sich währenddessen in der Frage 
der Finanzierung der Pfl egeversicherung 
sämtlich für eine umlagefi nanzierte Pfl e-
ge-Bürgerversicherung ausgesprochen, 
wobei es – soweit derzeit bereits erkenn-
bar – in der konkreten Ausgestaltung ge-
wisse Unterschiede gibt.

Vor dem Hintergrund dieser »Ge-
fechtslage« erscheint es sinnvoll, zentra-
le Gesichts punkte der aktuellen Reform-
debatte im Folgenden noch einmal 
strukturiert aufzu arbeiten. Das beginnt 
zunächst mit einer Skizzierung des in den 
kommenden Dekaden unvermeidbar 
wachsenden Finanzierungsbedarfs und 
seiner zentralen Determinanten (Ab-
schnitt 2), ehe anschließend die drei we-
sentlichen Dimensionen einer möglichen 
Finanzierungsreform der Pfl egeversiche-
rung beleuchtet werden: das Vorhaben, 
die Umlagefi nanzierung durch Elemente 
der Kapitaldeckung zu ergänzen (Ab-
schnitt 3), die Schaffung von ungeteilter 
Solidarität zwischen allen Versicherten 
der Sozialen Pfl egeversicherung (SPV) 
und der Privaten Pfl egepfl ichtversiche-
rung (PPV) (Abschnitt 4) sowie Modelle 
einer künftig modifi zierten Steuer- und 
Beitrags fi nanzierung (Abschnitt 5).

2. Wachsender Finanzierungsbedarf
Bei allen Kontroversen über die richti-
ge Ausgestaltung der Absicherung des 
Pflege risikos besteht grundsätzlich 
Übereinstimmung in der Einschätzung, 
dass der erforderliche Finanzierungsbe-
darf in den nächsten Dekaden steigen 
wird. Dafür sorgt allein die demografi -
sche Entwicklung in Deutschland, die 
bei einer insgesamt schrumpfenden 
Wohnbevölkerung von einer stark wach-
senden Zahl von Menschen im hohen 
Lebensalter gekennzeichnet ist. Laut ak-
tueller Vorausberechnung der Statisti-
schen Ämter  (Variante »mittlere Bevöl-
kerung, Untergrenze«) nimmt die 
Gesamtbevölkerung gegenüber 2009 bis 
2030 um gut 5 Prozent und bis 2050 
um 15 Prozent ab. Im selben Zeitraum 
wächst die Zahl der 80-Jährigen und 
Älteren um rund 55 (bis 2030) bzw. so-
gar um fast 150 Prozent (bis 2050). Das 
heißt in absoluten Zahlen: Von den 
knapp 82 Millionen Einwohnern 
Deutschlands sind heute mit gut 4 Mil-
lionen rund 5 Prozent 80 Jahre und äl-
ter. 2050 läge dieser Anteil bei einer auf 
weniger als 70 Millionen Menschen ge-
sunkenen Wohnbevölkerung mit mehr 

Abb. 1: Anteil der PPV-Versicherten an den verschiedenen Altersklassen - 2010
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sind, in die pfl egerelevanten Jahrgänge 
aufrücken. Abbildung 2 zeigt die Alters-
struktur der PPV für 2040. Dabei wird 
unterstellt, dass die heute mindestens 
30-Jährigen in der Zukunft nicht mehr 
zwischen SPV und PPV wechseln. Für die 
bis zu 30-Jährigen wurde unterstellt, dass 
sie sich für jedes Alter jeweils so auf die 
SPV und PPV aufteilen, wie sich dies der-
zeit darstellt. Abbildung 2 zeigt, dass 
 unter diesen Annahmen 2040 die Alters-
jahrgänge 65+ in der PPV überrepräsen-
tiert sind, während die Anteile an PPV-
Versicherten in allen jüngeren Ko horten 
unterdurchschnittlich ausfallen. Der An-
teil der PPV-Versicherten nimmt bei den 
über 65-jährigen sogar noch mit dem Al-
ter zu. Dies ist Ausdruck der relativ ge-
ringeren Sterblichkeit der PPV-Versicher-

ten. Aus diesem Grund liegt ihr Anteil 
z.B. bei den 55-60-Jährigen 2010 noch 
bei gut 14 Prozent, bei den 85-90-Jähri-
gen 30 Jahre später aber bei mehr als 17 
Prozent. 

Diese Verschiebung führt zu einer an-
deren Aufteilung der Pfl egebedürftigen 
auf die beiden Versicherungszweige.1 Wie 
Abbildung 3 zeigt, steigt der Anteil der 
PPV-Ver sicherten an den Pfl egebedürfti-
gen in den nächsten drei Dekaden dras-
tisch an. Liegt er derzeit noch bei 6 Pro-
zent, steigt er bis 2044 auf mehr als 15 
Prozent. Unter Berücksichtigung dieser 
Verschiebung ist die zukünftige Zahl der 
Pfl egebedürftigen in der SPV deutlich 
niedriger, als vom BMG ausgewiesen. Im 
Jahr 2050 liegt sie bei 3,66 Millionen, 
und auch in der Spitze im Jahr 2054 über-

steigt sie die 3,7 Millionen kaum. Selbst 
ohne einen Rückgang der altersspezifi -
schen Pfl egehäufi gkeiten wächst der Fi-
nanzbedarf in der SPV wegen des demo-
grafi sch bedingten Fallzahlzuwachses 
somit geringer, als derzeit vielfach ange-
nommen. 

Erkennbare Veränderungen hat es seit 
Bestehen der Pfl egeversicherung auch bei 
der Inansp  ruchnahme der unterschiedli-
chen Leistungsarten gegeben. Dabei ist 
der Anteil der zu Hause gepfl egten rei-
nen Pfl egegeld-Empfänger in der SPV 
deutlich gesunken: von 56,3 Prozent 
1997 über 50,7 Prozent (2000) auf 44,8 
Prozent (2010) (BMG 2011). Gleichzei-
tig hat die professionelle Pfl ege durch 
ambulante Pfl ege dienste und in stationä-
ren Pfl egeeinrichtungen an Bedeutung 
gewonnen. Angesichts der zu erwarten-
den Abnahme des privaten Pfl egepoten-
zials muss davon ausgegan gen werden, 
dass sich dieser Trend fortsetzt. Auch die-
se Entwicklung resultiert allein schon aus 
der demografi schen Entwicklung, aber 
auch aus wachsender Erwerbs tätigkeit 
von Frauen in der »Töchter- und Schwie-
gertöchter-Generation« und zunehmend 
großen Entfernungen zwischen den 
Wohnorten von Eltern und Kindern. 
Auch weil der künftige Finanzierungsbe-
darf dadurch ebenfalls weiter erhöht wür-
de, ist es sinnvoll, Anstrengungen zu 
 unternehmen, den Trend zur Professio-
nalisierung der Pfl ege zumindest ein Stück 
zu verlangsamen. Das kann insbesonde-
re dadurch geschehen, dass die Voraus-
setzungen zur Vereinbarkeit von Pfl ege 
und Beruf verbessert und pfl egende An-
gehörige wirksamer unterstützt werden.

Ein weiterer wesentlicher Einfl ussfak-
tor hinsichtlich der künftigen Entwick-
lung der Ausgaben der Pfl egeversicherung 
ist die Dynamisierung der Leistungen. 
Bei Einführung der Pfl egeversicherung 
wurde zunächst auf eine regelmäßige An-
passung der Leistungssätze vollständig 
verzichtet. Dadurch kam es bei steigen-
den Pfl ege kosten zu einem beträchtlichen 
Realwertverlust des Versicherungsschut-

 1 Insgesamt ist die Zahl der Pfl egebedürftigen 
mit gut 4,3 Millionen für 2050 hier etwas 
niedriger, als vom Statistischen Bundesamt 
ausgewiesen. Das ist darauf zurückzufüh-
ren, dass bei der Voraus berechnung für 
SPV- und PPV-Versicherte hier jeweils 
unterschiedliche Prävalenzen zugrunde 
gelegt werden. Da die Prävalenzen in der 
PPV niedriger sind als in der SPV, führt die 
Verschiebung zwischen den Teilkollektiven 
zu einer geringfügig niedrigeren Gesamt-
zahl an Pfl egebedürftigen.

Abb. 2: Anteil der PPV-Versicherten  an den verschiedenen Altersklassen - 2040

Abb. 3: Entwicklung der Zahl der Pfl egebedürftigen in der SPV und PPV
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neuer Pfl ege bedürftigkeitsbegriff sowie 
ein dazugehöriges Neues Begutachtung-
sassessment (NBA) vorgelegt. Nach die-
sen Vorschlägen soll künftig geprüft wer-
den, welche Hilfestellungen notwendig 
sind, damit der Pfl egebedürftige am ge-
sellschaftlichen Leben teilhaben kann. 
Dabei werden kognitive Beeinträchtigun-
gen systematisch berücksichtigt, so dass 
insbesondere die Bedarfe der dementiell 
Erkrankten wesentlich besser erfasst wer-
den. Das NBA wurde zudem einem um-
fangreichen Praxistest unterzogen, in dem 
es sich als reliabel und valide erwies. Die 
Vorschläge des Beirates wurden von Fach-
welt und Politik durchgängig positiv be-

wertet, so dass die Einführung des  neuen 
Pfl egebedürftigkeitsbegriffes inzwischen 
von allen Parteien gefordert wird. 

Warum ist dennoch seit nunmehr zwei 
Jahren nichts geschehen? Das NBA kann 
zwar alle Antragsteller auf einer Skala 
von 0 bis 100 abbilden, und der Beirat 
hat zudem gut begründete Grenzwerte 
auf dieser Skala vorgeschlagen, mit deren 
Hilfe fünf Bedarfsgrade unterschieden 
werden können. Die politisch zu lösende 
Frage ist aber, mit welchen Leistungen 
diese Bedarfsgrade hinterlegt werden sol-
len. Hierzu hat der Beirat mehrere Sze-
narien vorgelegt. In einer annähernd aus-
gabenneutralen Variante werden die 
Mehrausgaben bei Erfassung kognitiver 
Beeinträchtigungen durch Kürzungen bei 
den somatisch Beeinträchtigten fi nanziert. 
Eine Pfl egereform, die mit Leistungskür-
zungen in einem System einhergeht, das 
wegen der bis 2008 fehlenden Leistungs-
dynamisierung bereits einen erheb lichen 
Realwertverlust erlebt hat, dürfte aller-
dings politisch schwer zu vermitteln sein. 
Wenn die bisherigen Leistungshöhen für 
alle Betroffenengruppen zumindest gehal-
ten werden, gleichzeitig aber insbesonde-
re Demenz stärker berücksichtigt werden 
soll, ergäben sich Mehrausgaben von bis 
zu 3 Mrd. Euro oder etwa 15 Prozent des 
derzeitigen Ausgabenniveaus. Der unge-
löste Konfl ikt zwischen dem Ziel der Leis-
tungsverbesserung und dem Ziel der Aus-
gaben- bzw. Beitragssatzstabilisie rung ist 
der tiefere Grund, warum der neue 
Pfl egebedürftig keits begriff bisher nicht 

eine regelgebundene Dynamisierung er-
setzt werden, die sich als gewogenes Mit-
tel zwischen allgemeiner Bruttolohnstei-
gerung und Infl ationsrate bestimmen lässt. 
Gemäß dem Verhältnis von Personal- und 
Sachkosten in Pfl egeeinrichtungen würde 
sich dabei eine Berücksichtigung dieser 
beiden Größen im Verhältnis 2 zu 1 an-
bieten. Insbesondere ist aber der Verweis 
auf die gesamtwirtschaftlichen Rahmen-
bedingun gen zu streichen, der geradezu 
einer Öffnungsklausel für eine Finanzie-
rung nach Kassenlage gleichkommt. Eine 
kaufkrafter haltende Dynamisierung der 
Versiche rungsleistungen entsprechend die-
sem Vorschlag dürfte bei den Versicher-
ten selbst auf Zustimmung 
stoßen, die mit großer Mehr-
heit einen umfassenden 
Versicherungs schutz bei Pfl e-
gebedürftigkeit befürworten 
(Zok 2011).

Bei Einführung der Pfl e-
geversicherung standen die Zeichen auf 
Kostenbegrenzung und -kontrolle. Auch 
die Defi nition der Anspruchsvorausset-
zungen für Pfl egever siche rungs leistungen 
wurde entsprechend eng gewählt, so dass 
der im Gesetz verankerte Pfl egebedürf-
tigkeitsbegriff schon bald unter fachli-
chen Gesichtspunkten als unzureichend 
kritisiert wurde. Zwar bildet der verrich-
tungsbezogene Pfl ege bedürftigkeitsbegriff 
somatische Einschränkungen gut ab, 
doch lässt er die besonderen Betreuungs- 
und Beaufsichtigungsbedarfe kognitiv be-
einträchtigter und verhaltensauffälliger 
Menschen weit gehend unberücksichtigt. 
Im Pfl egeleistungs-Ergänzungsgesetz wur-
den daher 2003 in § 45b SGB XI erst-
mals zusätzliche Betreuungsleistungen 
für »Personen mit eingeschränkter All-
tagskompetenz« ein geführt. Im PfWG 
wurden diese Leistungen 2008 nicht nur 
erhöht, sondern auch auf solche Perso-
nen mit eingeschränkter Alltagskompe-
tenz ausgedehnt, die nicht mindestens er-
heblich pfl egebedürftig sind und daher 
keine anderen Leistungen der Pfl egever-
sicherung beziehen können. 

Die Pfl egeversicherung gewährt damit 
schon heute Leistungen an Personen, die 
nicht pfl egebedürftig im Sinne des Geset-
zes sind. Systematisch ist diese Lösung 
unbefriedigend. Deshalb hatte das Bun-
desgesundheitsministerium im Herbst 
2006 einen Beirat zur Überprüfung des 
Pfl egebe dürf tigkeitsbegriffs eingerichtet, 
der 2009 zwei Berichte vorgelegt hat. Da-
rin wurden in seltener Einmütigkeit ein 

zes, der die Akzeptanz der Pfl egeversi-
cherung zunehmend in Frage stellte. So 
sind beispiels weise die Heimentgelte (Pfl e-
gesatz zuzüglich Entgelt für Unterkunft 
und Verpfl egung) in den zehn Jahren von 
1999 bis 2009, die von der Pfl egestatis-
tik erfasst werden, um jahresdurch-
schnittlich (geometrisches Mittel) 1,5 
Prozent (Stufe I und II) bzw. 1,3 Prozent 
(Stufe III) gestiegen.

Aus diesem Grund wurden im Pfl ege-
Weiterentwicklungsgesetz (PfWG) der 
großen Koalition für den Zeitraum 2008 
bis 2012 schrittweise Erhöhungen beim 
Pfl egegeld, bei ambulanten Sachleistun-
gen sowie bei stationären Leistungen der 
Pfl egestufe III in einer Größenordnung 
von insgesamt (gewogenes Mittel mit den 
Ausgabenanteilen als Gewichte) rund 1,4 
Prozent pro Jahr beschlossen (Rothgang 
2008), ohne dass es jedoch einen Aus-
gleich für den bereits zuvor entstandenen 
Realwertverlust gegeben hätte. Für die 
Folgezeit wurde im PfWG festgelegt, dass 
die »Bundesregierung … alle drei Jahre, 
erstmals im Jahre 2014 Notwendigkeit 
und Höhe einer Anpassung der Leistun-
gen der Pfl egeversicherung« prüft (§ 30 
Satz 1 SGB XI). Dabei soll die Infl a tions-
rate als Richtschnur dienen, keinesfalls 
soll der Anstieg aber höher ausfallen als 
die Bruttolohnentwicklung. Zudem 
»können die gesamtwirtschaftlichen 
Rahmenbedin gungen mit berücksichtigt 
werden« (ebenda). 

Nun ist davon auszugehen, dass die 
Preise lang fristig der Kostenentwicklung 
folgen. Personalintensive Dienst leistun-
gen unter lie gen aber generell der Baumol-
schen »Kostenkrankheit« (Baumol 1967; 
Baumol/Oates 1972): Da personenbezo-
gene Dienstleistungen nicht in gleichem 
Maße rationalisiert werden können wie 
Industrie produkte, übersteigt deren 
Kosten steigerung (und damit dann an-
nahmegemäß auch die Preissteige rung) 
regelmäßig die Infl ationsrate. Da ange-
sichts der zukünftigen Arbeitsmarktent-
wicklung von steigenden Reallöhnen 
 auszugehen ist, würde eine Leistungs-
dynamisierung in An leh nung an die In-
fl ationsrate und unterhalb der Lohnstei-
gerungsrate zu einem fort gesetzten 
Kaufkraftverlust führen, der langfristig 
zu einer Delegitimierung dieses Si-
cherungssystems führen wird. 

Wenn die Kaufkraft der Pfl egeversiche-
rungsleistungen erhalten werden soll, soll-
te das derzeitige System einer diskretio-
nären Leistungsanpassung daher durch 

Die Dynamisierung der Leistungen
muss regelmäßig erfolgen.

https://doi.org/10.5771/1611-5821-2011-4-9 - Generiert durch IP 216.73.217.60, am 08.05.2026, 14:35:21. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F1611-5821-2011-4-9


THEMA

G+S 4/2011 13

Das Problem ist allerdings, dass diese 
Überlegung davon ausgeht, dass es sich 
bei den »Belastungsspitzen« um ein vo-
rübergehendes Phänomen handelt, bis 
die ge burtenstarken Jahrgänge praktisch 
durch das Pfl egealter »hindurchgewach-
sen« sind. Das ist jedoch ein Trugschluss, 
denn es gibt keinen »Pfl egeberg«, der 
durch einen temporären Kapitalstock 
quasi »untertunnelt« werden kann, in-
dem dieser zunächst aufgebaut und dann 
wieder abgeschmolzen wird. Tatsächlich 
geht die Zahl der Pfl egebedürftigen ab 
Mitte der 2050er Jahre zwar wieder zu-
rück, doch sinkt gleich zeitig auch die 
Zahl der Beitragszahler. Entscheidend ist 
aber nicht allein die bloße Zahl der Pfl e-
gebedürftigen, sondern das Verhältnis 
von Pfl ege bedürftigen zu Beitragszahlern. 
Dieses Verhältnis wird insbesondere 
durch die Fertilitätsrate geprägt, die seit 
1970, also inzwischen seit vier Dekaden, 
bemerkens wert stabil ist und bei etwa 
zwei Dritteln der zur Bestand erhaltung 
notwendigen Rate liegt. Das Statistische 
Bundesamt geht davon aus, dass diese 
Rate auch in den nächsten 50 Jahren kon-
stant bleibt. In den 2060er Jahren leben 
dann fast nur noch Personen, die in ei-
ner Zeit mit einer stabilen, aber niedri-
gen Fertilitätsrate geboren wurden. Der 
demografi sche Wandel ist damit prak-

tisch abgeschlossen, und für die weitere 
Zukunft ist von einem im Wesentlichen 
konstanten Verhältnis von Alten und Jun-
gen auszugehen. Das heißt jedoch, dass 
nach 2060 nicht mit einem merklichen 
Rückgang des Beitragssatzes im Umlage-
ver fahren zu rechnen ist. 

Dies zeigt auch Abbildung 4, die eine 
»bedingt demografi sche« Beitragssatz-
projektion bis 2100 enthält. Die Fort-
schreibung beruht auf einer Weiterfüh-
rung der demogra fi schen Projektion mit 
den Annahmen, die der 12. koordinier-
ten Bevölkerungsvoraus berechnung zu-
grunde liegen. Gleichfalls konstant ge-
halten sind die Pfl egeprävalen zen und der 
weiter fortgeschriebene Trend von der 
informellen zur formellen Pfl ege. Aller-
dings sind alle Löhne, Renten etc. sowie 
die Pfl egeleistungen auf den Stand 2010 

Ergänzung des Umlageverfahrens durch 
kapitalgedeckte Elemente als Demografi e-
reserve notwendig« (CDU/CSU/SPD 
2005: 91). Dieser Feststellung waren je-
doch keine entsprechenden Taten gefolgt. 
Inzwischen scheint die SPD von der Idee 
einer ergänzenden Kapital deckung ganz 
abgerückt zu sein. In  einem im Herbst 
2011 von der Bundestags fraktion vorge-
legten »Orientierungs papier« wird statt-
dessen ausschließlich auf den Ausbau der 
solidarischen und paritätischen Umlage-
fi nanzierung der Pfl egever sicherung ge-
setzt (SPD 2011: 29).

Die unkalkulierbaren Kapitalmarkt-
risiken, die mit jeder Form von Kapital-
deckung verbunden sind – im Übrigen 
neben demografi schen Risiken, die kei-
neswegs ein »Privileg« von Umlagever-
fahren darstellen –, sind inzwischen wohl 
unbestritten. Aber was spricht überhaupt 
für Kapitaldeckung in der Pfl egeversiche-
rung? Wenn heute einige (vor allem jün-
gere) Politiker sagen, es sei ein Fehler ge-
wesen, »die Pfl egeversicherung 1994 als 
ein Umlagesystem aufzubauen« (so Da-
niel Bahr im Interview mit der Frankfur-
ter Allgemeinen Sonntagszeitung vom 
09.10.2011), blenden sie – möglicher-
weise aus Unkenntnis – aus, dass diese 
Frage Anfang der 1990er Jahre vor Ein-
führung der Pfl egeversicherung intensiv 
diskutiert wurde (vgl. etwa 
Schmähl 1992) und letztlich 
auch deshalb abschlägig be-
antwortet wurde, weil ein 
solcher Schritt schlicht für 
nicht fi nanzierbar gehalten 
worden war (Rothgang 
2009).

Heute geht es offenbar vor allem da-
rum, die grundsätzlich nicht zur Dispo-
sition gestellte Umlagefi nanzierung für 
einen gewissen Zeitraum, in dem auf-
grund der demografi schen Entwicklung 
mit besonderen »Belastungsspitzen« ge-
rechnet wird, zu ergänzen und diese 
»Spitzen« durch Rücklagenbildung vor-
zufi nanzieren. So hat Jens Spahn, expli-
zit auf die geburtenstarken Jahrgänge – 
die sog. »Babyboomer« – hingewiesen, 
die voraussichtlich ab 2035 für einen star-
ken Anstieg der Zahl der Pfl egebedürfti-
gen sorgen werden. Er möchte – wie er 
etwa in einem Interview im Deutschland-
radio Kultur am 15.09.2011 ausgeführt 
hat – »die Beitragszahler von 2035, 2040 
einfach nicht alleine lassen mit dieser 
schwierigen Aufgabe, dann für die vielen 
Pfl ege bedürftigen zu zahlen«. 

umgesetzt wurde. Jede Pfl egereform, die 
ihren Namen verdient, wird sich zu die-
ser Frage aber verhalten und den Konfl ikt 
aufl ösen müssen.

Mit welchen Beitragssatzentwicklun-
gen muss vor dem Hintergrund dieser 
Einfl uss faktoren gerechnet werden? Das 
BMG rechnet mit einem Beitragssatzan-
stieg auf 2,8 Beitragssatzpunkte bis 2050. 
Dabei wird von konstanten altersspezi-
fi schen Pfl ege wahrscheinlichkeiten, einer 
graduellen Verschiebung der Inanspruch-
nahme in Richtung professionelle Pfl ege 
und einer infl ationsindexierten Leistungs-
dynamisie rung ausgegangen. Wie oben 
ausgeführt, wird die Fallzahlentwicklung 
innerhalb der SPV dabei allerdings über-
schätzt. Andererseits ist – in Anlehnung 
an die aktuelle Gesetzeslage – die unter-
stellte Leistungsdynamisierung jedoch zu 
gering, um die Kaufkraft der Pfl egever-
sicherungsleistungen zu erhalten, und au-
ßerdem ist der neue Pfl egebedürftigkeits-
begriff noch nicht »eingepreist«. Wenn 
man von einer Ausgaben steigerung um 
15 Prozent als Folge des neuen Pfl ege-
bedürftig keitsbegriffs ausgeht sowie eine 
Leistungsdynamisierung unterstellt, die 
2/3 der Reallohn steigerung berücksich-
tigt, ergibt sich bis in die 2050er Jahre 
nach eigenen Berechnungen eine Beitrags-
satzsteigerung auf rund 3,5 Beitragssatz-
punkte. Sollte dies als »zu hoch« an ge-
sehen werden, müssen zusätz liche 
Fi nan zierungsquellen erschlossen wer-
den.

3. Ergänzende Kapitaldeckung
Im Koalitionsvertrag der Bundesregie-
rung vom Oktober 2009 ist formuliert, 
dass die Pfl egeversicherung ihre Aufga-
be, allen Bürgern eine verlässliche Teil-
absicherung der Pfl egekosten zu garan-
tieren, in der Form der Umlagefi nanzierung 
auf Dauer nicht erfüllen könne. Daher 
sei neben dem bestehenden Umlagever-
fahren eine Ergänzung durch Kapitalde-
ckung erforderlich, die verpfl ichtend, in-
dividualisiert und generatio nengerecht 
ausgestaltet sein müsse (CDU/CSU/FDP 
2009: 93).

Schon im Koalitionsvertrag der gro-
ßen Koalition von 2005 hatte es gehei-
ßen: »Um angesichts der demographi-
schen Entwicklung sicherzustellen, dass 
die Pfl ege bedürftigen auch in Zukunft die 
Pfl egeleistungen erhalten, die sie für eine 
aus reichende und angemessene Pfl ege zu 
einem bezahlbaren Preis brauchen, ist die 

Es gibt keinen »Pfl egeberg«, 
der »untertunnelt« werden kann.
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dierung der Pfl egefi nanzierung bleiben 
noch genug Fragen hinsichtlich der kon-
kreten Ausgestaltung. Dabei ist in der 
Formulierung des schwarz-gelben Koa-
litionsvertrags vor allem das Wort »in-
dividualisiert« problematisch. Die von 
führenden FDP-Politikern (Minister Da-
niel Bahr, Fraktionsvorsitzender Rainer 
Brüderle) explizit hergestellte Analogie 
zur Riester-Rente (»Pfl ege-Riester«) führt 
geradezu in die Irre, denn bei der Ries-
ter-Rente – die Frage »optional oder ob-
ligatorisch« einmal ausge blendet – han-
delt es sich um einen staatlich geförderten 
individuellen Sparplan, der im Erlebens-
fall ein zusätzliches Altereinkommen in 
Abhängigkeit von den geleisteten Ein-
zahlungen generiert und im vorzeitigen 
Todesfall vererbt werden kann. Die Pfl e-
geversicherung ist dagegen eine Schaden-
versicherung, bei der weder eine Äqui-
valenzbeziehung zwischen individuellem 
Beitrag und Leistungsumfang im Versi-
cherungsfall, noch die Möglichkeit der 
Vererbbarkeit Sinn machen (vgl. auch Ja-
cobs 2011). Da niemand wissen kann, 
ob und gegebenenfalls wie lange er oder 
sie pfl egebedürftig sein wird, ist eine Ver-
sicherungslösung zum Risikoausgleich 
essenziell und sind Sparpläne grundsätz-
lich ungeeignet. Das weiß auch die pri-
vate Versicherungswirtschaft: »Es geht 
um eine bessere Absicherung der Pfl ege-
bedürftigen, nicht um einen Sparplan für 
Nicht-Pfl egebedürftige«, stellte etwa 
Reinhold Schulte, der Vorsitzende des 
Verbandes der Privaten Krankenversiche-
rung, in einem Interview mit der FAZ 
vom 28.12.2010 fest.3

Das mit der Einführung einer ergänzen-
den Kapitaldeckung verbundene Vorziehen 
von Belastungen, die sonst in der Zukunft 
anfallen, wird häufi g unter dem Gesichts-
punkt der Generationen gerech tig keit ge-
fordert. Wenn es tatsächlich um die Ent-
lastung zukünftiger Generationen gehen 
soll, ist der Aufbau eines Kapitalstocks bei 
gleichzeitigem Bestand einer erheblichen 
Staatsverschuldung allerdings ineffi zient, 
denn für die Staatsschulden müssen Soll-
Zinsen gezahlt werden, die regelmäßig hö-
her liegen als die Haben-Zinsen für den ge-
bildeten Kapitalstock. Die aus dem privaten 
Bereich stammende Devise »Spare in der 
Zeit, dann hast Du in einer Not«, mit der 
Kapitaldeckung als »eine Art Sparbuch« 
angepriesen wird, verkennt nicht nur die 
grundsätz lichen Unterschiede zwischen in-
dividuellem Sparen und einer kollektiven 
Kapitalbildung, sondern bezieht sich auf 
eine Situation, in der ausschließlich gespart 
wird, ohne dass gleichzeitig eine hohe Ver-

schuldung existiert. Um bei der Analogie 
zur Lebenswelt zu bleiben: Kein »Häusle-
bauer« wäre gut beraten, ein Sparbuch an-
zulegen, wenn er gleichzeitig höhere 
Hypotheken zinsen zahlen muss. Wie im 
Privatbereich ist auch für eine Generatio-
nenbetrachtung immer die Gesamtbelas-
tung relevant. Ein Abbau der Staatsschul-
den ist daher das einzig probate Mittel, um 
die Generationen bilanz positiv zu beein-
fl ussen, ein Nebenein ander von hoher 
Staatsverschuldung und dem Aufbau eines 
Kapitalstocks dagegen wenig sinnvoll.

Aber selbst bei grundsätzlicher Befür-
wortung einer ergänzenden Kapitalfun-

»eingefroren«, so dass nur die demo-
grafi schen und sozialstrukturellen Trends 
zum Tragen kommen, nicht aber die mo-
netären Faktoren. Die Abbildung zeigt 
für den Beobachtungszeitraum bis 2060 
daher ein stärkeres Beitragssatzwachs-
tum, als oben angesprochen, da die 
Leistungs dynamisierung nur mit 2/3 der 
Real lohnsteigerung erfolgt, während die 
 Ein nahmeseite von der vollen Reallohn-
steigerung profi tiert.2 

Wie  die Grafi k zeigt, sinkt der Bei-
tragssatz in der zweiten Hälfte dieses 
Jahrhunderts nicht. Er erreicht in der Mit-
te der 2050er Jahre seinen ersten Höhe-
punkt, wenn die Generation der »Baby-
boomer«, also die geburtenstarken 
Jahrgänge der 1950er und 1960er Jahre, 
im pfl egerelevanten Alter ist, und zeigt 
ein Vierteljahrhundert später einen zwei-
ten Gipfel, der als »Echo« zu interpretie-
ren ist, das den Kindern der Babyboomer 
geschuldet ist. Es gibt also keinen »Berg«, 

der untertunnelt werden kann. Vielmehr 
befi nden wir uns auf dem Anstieg auf ein 
»Hochplateau«. Jede temporäre Kapital-
bildung, die in eine Phase des Kapital-
verzehrs übergeht, würde unweigerlich 
dazu führen, dass es nach Aufl ösung des 
angesparten Kapitals zu einem Beitrags-
satzsprung käme. Um im Bild zu bleiben: 
Der (vermeintliche) »Tunnel« in den 
»Berg« führt aus diesem nicht wieder hi-
naus. Vielmehr müsste ein Ausgang durch 
eine »vertikale Bohrung« nach oben auf 
das Hoch plateau gesucht werden – zu-
rück auf den »normalen« Beitragssatz-
pfad im Umlageverfahren.

Abb. 4: Bedingt demografi sche Beitragssatzentwicklung in der SPV

 2  Damit wird aber auch deutlich, dass der 
Verlauf der Beitragssatzentwicklung in 
hohem Maße von der Dynamisierung 
abhängt. Sinkt der reale Wert der Pfl egever-
sicherungsleistungen im Zeitablauf, kann 
es durchaus auch in der zweiten Jahrhun-
derthälfte zu sinkenden Beitragssätzen 
führen. Das ist dann aber keine Folge der 
demografi schen Entwicklung, sondern 
dem trivialen Umstand geschuldet, dass 
ein System mit sinkenden realen Leistun-
gen auf Dauer einen geringeren Finanzie-
rungsaufwand erfordert.

 3  Abgesehen davon, dass die Riester-Rente 
– wie gesehen – grundsätzlich kein 
geeignetes Instrument zur (ergänzenden) 
Absicherung des Pfl egerisikos darstellt, 
erscheint ohnehin unver ständlich, warum 
sie noch immer unkritisch als »pures 
Erfolgsmodell« dargestellt wird. Dabei 
mehren sich mittlerweile kritische Töne – 
einige Stichworte dazu lauten: hohe Kosten, 
ungewisse Rendite, teure Mitnahmeeffekte 
–, und wenn zehn Jahre nach ihrer 
Einführung überhaupt ein Befund feststeht, 
dann dürfte es das hohe Maß an Intranspa-
renz sein, das eine einigermaßen gesicherte 
Beurteilung bis heute nahezu unmöglich 
macht (Hagen/Reisch 2010; Blank 2011).
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empfänger unter den Versicherten der 
SPV 2009 3,2 Prozent, in der privaten 
Pfl ege-Pfl ichtversicherung aber nur 1,4 
Prozent. Daher fallen die Leistungsaus-
gaben je Versichertem in der SPV rund 
doppelt so hoch aus wie in der PPV (ein-
schließlich Beihilfeleistungen für Beamte 
und deren Angehörige) (Dräther et al 
2009: 77). Dies ist auf zwei Gründe zu-
rückzuführen: auf die niedrigeren alters-
spezifi schen Prävalenzen in der PPV, vor 
allem aber auf die unterschiedliche Al-
tersstruktur beider Versichertenkollekti-
ve. Liegt der Anteil der Privatversicher-
ten an der Bevölkerung insgesamt bei 
11,8 Prozent, übersteigt er diesen Wert 
bei den – beitragsrelevanten – 35-65-Jäh-
rigen deutlich, während er bei den – pfl e-
gerelevanten – 70-Jährigen und Älteren 
weit niedriger liegt (Abbildung 1).

Wenn man neben den Ausgabenun-
terschieden noch die durchschnittlich hö-
heren Einkommen der PPV-Versicherten 
im Vergleich zu den SPV-Versicherten in 
Rechnung stellt, kann von einer auch nur 
einigermaßen ausgewogenen Lastenver-
teilung auch in relativer Sicht keine Rede 
sein: Unter den Kalkulationsbedingun-
gen der SPV käme das sowohl ausgaben- 
als auch einnahmenseitig deutlich güns-
tigere Versichertenkollektiv der PPV mit 
einem ausgabendeckenden Beitragssatz 
aus, der lediglich rund ein Drittel des in 
der SPV erforderlichen Beitragssatzes be-
trägt (Dräther et al. 2009: 77). Das heißt 
umgekehrt: Zum Aufbau von Alterungs-
rück stellungen in einer der PPV vergleich-
baren Größenordnung wäre in der SPV 

PPV praktisch keinen Unterschied. Bei 
der Finanzierung könnte der Unterschied 
dagegen kaum größer sein, wie bereits 
ein Blick auf Umfang und Entwicklung 
des Kapital bestands der beiden Systeme 
zeigt (Abbildung 5). Während für die 
rund 9,5 privat Pfl egeversicherten inzwi-
schen mehr als 20 Milliarden Euro an 
Alterungsrückstellun gen gebildet worden 
sind – trotz zwischenzeitlich wiederholt 
erfolgter Prämien-Senkungen (!) – und 
dieser Betrag weiterhin von Jahr zu Jahr 
wächst, bewegt sich der Mittelbestand 
der SPV bei rund 70 Millionen Versicher-
ten seit ihrem Bestehen – bei zwei zwi-
schenzeitlichen Beitragssatz-Erhöhungen 
– in einer Größenordnung zwischen 3 
und 5 Milliarden Euro. Allein hieraus je-
doch bereits die vermeintliche Überlegen-
heit von Kapitaldeckung gegenüber dem 
Umlageverfahren abzuleiten (PKV 2011: 
5), erscheint allerdings geradezu absurd.

Als der Gesetzgeber die Pfl egeversi-
cherung – so das Bundesverfassungsge-
richt  – als »Pfl egevolksversicherung in 
der Gestalt zweier Versicherungszweige 
geschaffen hat, durfte (er) die einzelnen 
Gruppen dem einen oder anderen Versi-
cherungszweig sachgerecht und unter 
dem Gesichtspunkt einer ausgewogenen 
Lastenverteilung zuordnen« (BVerfG 
2001a: Rz. 92). Das Problem ist nur: Es 
gibt keine auch nur einigermaßen ausge-
wogene Lastenverteilung. Das zeigen al-
lein schon die unterschiedlichen Anteile 
an Leistungsempfängern unter den Ver-
sicherten der beiden Versicherungszwei-
ge: So betrug der Anteil der Leistungs-

Verschiedentlich wird das Attribut 
»individualisiert« auch dahingehend in-
terpretiert, dass damit auf den Schutz an-
gesparter Beitragsmittel vor einer Zweck-
entfremdung durch den Staat verwiesen 
werden soll, was angeblich nur im Rah-
men einer Privatversicherung möglich 
sei. Es ist schon bemerkenswert, dass die-
ses Argument zugunsten privatwirtschaft-
licher Kapitaldeckung noch immer be-
müht wird, nachdem es gerade »der 
Staat« war (und weiterhin ist), der die 
private Bank- und Versicherungswirt-
schaft unter Einsatz von zig Milliarden 
Euro aus Steuermitteln weithin schadlos 
durch die Finanzmarktkrise gebracht hat. 
Außerdem lässt sich sehr wohl diskutie-
ren, inwieweit wirksame Vorkehrungen 
getroffen werden können, um die Gefahr 
von »Zugriffen auf die Pfl egekasse« auch 
innerhalb der Sozialversicherung zu mi-
nimieren (Rolfs 2010). Für eine Rückla-
genbildung innerhalb der SPV sprechen 
deren höhere Verwaltungs effi zienz, die 
Abwesenheit von Renditeinteressen  sowie 
die Vermeidung neuer Schnittstellenpro-
bleme, die bei einer Erweiterung parti-
kularer Finanzierungs zuständig keiten un-
ausweichlich erschienen. Zudem ist eine 
solidarische Finanzie rung nur innerhalb 
des Systems der SPV zu gewährleisten, 
während eine Privatver sicherungs lösung 
nur mittels Pauschalprämien möglich ist, 
die im Vergleich zum Status quo eine Um-
verteilung von unten nach oben implizie-
ren. (vgl. Abschnitt 5).

4. Ungeteilte Solidarität in der 
Pfl egevolksversicherung
Die große Koalition hatte in ihrem Koa-
litionsvertrag vereinbart, einen Finanz-
ausgleich zwischen SPV und PPV »zum 
Ausgleich der unterschiedlichen Risiken« 
einzuführen (CDU/CSU/SPD 2005: 91f.), 
hatte dieses Vorhaben jedoch ebenso we-
nig realisiert wie den Einstieg in den Auf-
bau einer Demografi ereserve durch Ele-
mente der Kapitaldeckung. Hintergrund 
des Vorhabens eines gemeinsamen Fi-
nanzausgleichs zwischen den beiden ge-
trennten Versicherungszweigen der Pfl e-
geversicherung ist deren höchst ungleiche 
Versichertenstruktur. Hinzukommt, dass 
rund 95 Prozent der Bevölkerung einem 
der beiden Zweige ohne ein eigenes Wahl-
recht alternativlos zugewiesen sind (Roth-
gang 2011a: 82).

Im Hinblick auf die versicherten Leis-
tungen gibt es zwischen der SPV und der 

Abb. 5: Entwicklung der Rücklagen in SPV und PPV Quelle: BMG, PKV-Verband
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Kindes lebenslangen Günstigerstellung 
beim Beitragssatz »höher gewichtet« wer-
den als Kinder von »alten Eltern«. Grund-
sätzlich spräche nichts dagegen, diese 
heute nach wie vor berechtigte Kritik bei 
der anstehenden Reform der Pfl egefi nan-
zierung wieder aufzugreifen – etwa in-
dem die vom Bundesverfassungsgericht 
für erforderlich gehaltene Kompensation 
des »generativen Beitrags« Kindererzie-
hung und -betreuung aus Steuermitteln 
erfolgt, wie es insbesondere die FDP sei-
nerzeit gefordert hatte (FDP 2004).

Problematisch für die künftige Aus-
gestaltung der Pfl egefi nanzierung, und 
zwar insbesondere aus verteilungspoliti-
scher Sicht, sind aber auch Reformvor-
schläge, die vorsehen, künftige Ausga-
benzuwächse – ähnlich wie in der 
gesetzlichen Kranken versicherung (GKV) 

– zumindest teilweise über einen pau-
schalen Zusatzbeitrag der Mitglieder der 
Pfl egekassen zu fi  nanzieren. So hat etwa 
Jens Spahn, die Idee eines »Zukunftsfün-
fers« in die Diskussion gebracht (Inter-
view mit der TAZ vom 19.09.2011). Un-
abhängig von der Frage, ob ein solcher 
zusätzlicher Pauschalbeitrag zum Zweck 
der ergänzenden Kapitaldeckung (siehe 
Abschnitt 3) oder zur laufenden 
Ausgaben fi nanzierung verwendet wer-
den soll, stellt sich damit grundsätzlich 
das Problem der Belastungsgerechtigkeit. 
Derselbe Jens Spahn, der 5 Euro im Mo-
nat unabhängig vom Einkommen der Ver-

zu befreien. Vor diesem Hintergrund – 
nicht zuletzt auch im Kontext der bereits 
angesprochenen Problematik der durch 
eine steigende Staatsverschuldung verur-
sachten Belastung zukünftiger Generati-
onen – sind aktuelle Reformvorschläge, 
die einen zunehmenden Anteil der zu er-
wartenden Pfl egelasten dem Steuerzahler 
aufbürden wollen, schwer nachvollzieh-
bar. Das gilt namentlich für den aktuell 
von der CSU vorgelegten Vorschlag ei-
nes »Bundes leistungsgesetzes für Men-
schen mit Behinderung, demenzkranke 
Menschen und schwerstpfl egebedürftige 
Härtefälle«4 (CSU 2011).

Aufgrund aller bisherigen Erfahrun-
gen mit Steuerzuschüssen in der Sozial-
ver sicherung erscheint gegenüber mehr 
Steuer fi nanzierung bei der Pfl ege grund-
sätzlich eher Skepsis geboten. Eine Leh-
re aus diesen Erfahrun-
gen könnte bestenfalls 
lauten: Wenn überhaupt 
Steuerzuschüsse, dann 
auf keinen Fall diskre-
tionär, sondern nur mit 
klarer Regelbindung. 
Das könnte zum Beispiel 
die Über nahme der Kos-
ten für die Pfl egeversi-
cherung von Kindern und Jugendlichen 
als gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein 
(Jacobs/Rothgang 2011: 20). 

Denkbar wäre aber auch, das »Bei-
tragskinderurteil« des Bundesverfas-
sungsgerichts von 2001 (BVerfG 2001b) 
anders umzusetzen, als es damals durch 
die rot-grüne Bundesregierung geschehen 
ist. Völlig zu Recht hatten die damaligen 
Oppositions parteien CDU, CSU und FDP 
kritisiert, dass die Umsetzung des BVerfG-
Urteils durch Rot-Grün – die Erhöhung 
des SPV-Beitragssatzes um 0,25 Prozent-
punkte für Kinderlose – der Intention des 
Gerichts, in mindestens drei Punkten zu-
widerliefe (vgl. auch Rothgang 2004): 
Bei der Entlastung von Eltern wird nicht 
nach der Kinderzahl differenziert, ob-
wohl beispielsweise fünf Kinder als künf-
tige Beitragszahler die SPV fünfmal so 
stark entlasten wie ein Kind; es gibt kei-
ne Gleichbehandlung von Kindern als 
künftige Beitragszahler, weil die Entlas-
tung einkommensabhängig erfolgt und 
damit Kinder von einkommensstarken 
Versicherten »höher gewichtet« werden 
als Kinder von einkommensschwachen; 
es gibt ferner keine Gleichbehandlung, 
weil Kinder von »jungen Eltern« auf-
grund der nach der Geburt des ersten 

ein weit mehr als doppelt so hoher Bei-
tragssatz erforderlich gewesen. Dass hie-
rauf bei Ein führung der Pfl egeversiche-
rung bewusst verzichtet wurde, hatte 
– und hat – rein gar nichts mit der grund-
sätzlichen Über- oder Unterlegenheit des 
einen oder anderen Finanzierungsverfah-
rens zu tun.

Die Ungerechtigkeit, die sich aus der 
alternativlosen Zuweisung zu einem der 
beiden vollständig unverbundenen Ver-
sicherungssysteme mit höchst unter-
schiedlichen Versichertenstrukturen und  
Solidarlasten ergibt, spüren vor allem die 
SPV-Versicherten im höheren Einkom-
mensbereich; bei ihnen fällt die Zustim-
mung zur Beteiligung aller Bürger an der 
solidarischen Finanzierung des Pfl egeri-
sikos durch Aufhebung der bestehenden 
Systemtrennung besonders hoch aus (vgl. 
Zok 2011) – sind sie es doch, die gegen-
wärtig die Haupt last des Verzichts auf 
jegliche »systemübergreifende« Solidari-
tät in der vermeintlichen »Pfl egevolks-
versicherug« (BVerfG) tragen, während 
gleich gut verdienende Privat versicherte 
von diesem Verzicht in erheblichem Um-
fang profi tieren.

Dass die schwarz-gelbe Bundesregie-
rung das Thema der Einkommens- und 
Risiko solidarität zwischen SPV- und PPV-
Versicherten völlig ausblendet, heißt 
 keineswegs, dass in dieser Frage kein 
Handlungsbedarf mehr bestünde. Ent-
sprechende Reform maßnahmen könnten 
vergleichsweise einfach ergriffen werden 
(vgl. dazu Rothgang 2011a). Auch wenn 
die fi skalische Ergiebigkeit eines system-
übergreifenden Solidar ausgleichs oder 
gar die Schaffung eines gemeinsamen Pfl e-
geversicherungsmarktes im Rahmen ei-
ner Bürgerversicherung nicht überschätzt 
werden sollte, scheinen Reformen in die-
ser Richtung allein schon aus Gründen 
der Verteilungsgerechtigkeit geboten. 
Nicht zuletzt dürfte sich die Herstellung 
von ungeteilter Solidarität ausge sprochen 
vorteilhaft auf die Akzeptanz aller Ver-
sicherten auswirken, sich selbst an der 
Übernahme wachsender Finanzierungs-
lasten zu beteiligen.

5. Reformperspektive 
 Pfl ege-Bürgerversicherung
Die Einführung der Pfl egeversicherung 
Mitte der 1990er Jahre hatte vor allem 
auch das Ziel, die Sozialhilfeträger und 
damit die Steuerzahler zumindest ein 
Stück von wachsenden Ausgabenlasten 

 4  Zusätzliche Probleme, die mit dem 
CSU-Vorschlag verbunden sind, liegen 
etwa darin, dass damit eine weitere 
Zersplitterung von Finanzierungszustän-
digkeiten einherginge. Wer gleichzeitig 
pfl egebedürftig (nach bisheriger Defi niti-
on), behindert, demenzkrank und 
multimorbide ist, müsste wohl befürchten, 
dass ein Finanzierungsträger versucht, die 
Verantwortung auf den nächsten zu 
schieben. Zudem wäre viel zusätzliche 
Bürokratie unvermeidlich. So heißt es etwa 
in dem Vorschlag selbst, dass »etwaige 
Doppelleistungen durch Überschneidun-
gen (…) durch die Schaffung von 
Anrechnungsvorschriften vermieden 
werden (müssten)« – das mag man sich im 
Interesse der Betroffenen lieber gar nicht 
erst ausmalen.

Von einer ausgewogenen 
 Lastenverteilung zwischen sozialer 

und privater Pfl egeversicherung
kann keine Rede sein.
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gering fügige Beschäftigung) verstärken 
diesen Effekt noch. 

Daneben weist die Finanzierung der 
Pfl egeversicherung – weitgehend analog 
zur GKV – sowohl horizontale als auch 
vertikale Ungerechtigkeiten auf. Der 
Grundsatz der ökonomischen Leistungs-
fähigkeit ist im derzeitigen System durch-
brochen: Haushalte mit gleich hohem 
Einkommen werden zu ungleichen Bei-
trags  zahlungen herangezogen, wenn sich 
ihr Einkommen aus unterschiedlichen 
Quellen speist. Bei einem Haushaltsein-
kommen oberhalb der Beitragsbemes-
sungs  grenze hängt die Höhe des beitrags-
pfl ichtigen Einkommens zudem davon 
ab, wie sich das Haushaltseinkommen 
bei einem Ehepaar auf die beiden Part-
ner verteilt. In Bezug auf die vertikale 
Gerechtigkeit fällt insbesondere ins Ge-
wicht, dass sich Besser verdiener der So-
lidarität vollständig entziehen können, 
indem sie von der SPV in die PPV wech-
seln. Schließlich wird das Leistungsfähig-
keits prinzip durch die Beitrags bemes-
sungs grenze begrenzt, deren Höhe 
letztlich willkürlich ist.

Eine tragfähige Finanzierungsreform 
sollte an der erkannten Hauptursache 
der Finanzierungs probleme der Vergan-
genheit ansetzen: der strukturellen 
Einnahme schwäche. Deren Beseitigung 
oder zumindest Abschwächung erfordert 
die Einbeziehung der gesamten Bevölke-

rung in die solidarische Finanzierung so-
wie die Ausdehnung der Beitrags pfl icht 
auf alle Einkommen, um zu verhindern, 
dass mit den Arbeitseinkommen ein zu-
nehmend schrumpfender Teil des 
Volksein kommens herangezogen wird, 
um die gesamte Beitragslast zu schultern.

Eine Bürgerversicherung, die durch 
den Einbezug der bislang Privatversicher-
ten in die Sozialversicherung, die Einfüh-
rung einer Beitragspfl icht für alle Ein-
kommensarten, eine Anhebung der 
Beitragsbemessungsgrenze und ein Bei-
tragssplitting für Ehe partner und einge-
tragene Lebensgemeinschaften gekenn-
zeichnet ist, würde die hori zontalen 
Ungleichheiten des derzeitigen Systems 
aufheben, da alle Einkom mens arten bei-

krafttreten der letzten Stufe der Leis-
tungsdynamisierung 2012 wird die SPV 
erneut defi zitär sein und bis 2014 ihre 
Rücklagen weitgehend aufgezehrt haben. 

Ursache für die Defi zittendenzen ist – 
ähnlich wie in der GKV – die strukturel-
le Ein nahmeschwäche der SPV, nicht de-
ren Ausgabenentwicklung. So sind die 
Ausgaben im Zeit raum von 1998 (nach 
Auslaufen der erkennbaren »Einführungs-
effekte«) bis 2007 (also vor Inkrafttreten 
der ersten Stufe der Leistungsdynamisie-
rung) im geo metrischen Mittel um jähr-
lich 1,6 Prozent gestiegen (Dräther/Holl-
Manoharan 2009: 16). Bereinigt um die 
genannten Sondereffekte lag das jährli-
che Einnahmewachstum im gleichen Zeit-
raum dagegen lediglich bei durch-
schnittlich 0,9% (geometrisches Mittel) 
und damit deutlich unterhalb der Infl a-
tionsrate, die in diesem Zeitraum 1,3 Pro-
zent betrug Rothgang/Dräther 2009: 45). 
Die Ein nahmen sind damit real jedes Jahr 
um fast ein halbes Prozent gesunken. Die-
se strukturelle Einnahmeschwäche resul-
tiert daraus, dass die Gesamtsumme der 
beitragspfl ichtigen Einnahmen langsamer 
wächst als das Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) (Reiners 2011; Wille 2010). 

Die Ursachen für diese Einnahme-
schwäche liegen sowie in Veränderungen 
der Zahl der Beitragszahler als auch in 
der Höhe der beitragspfl ichtigen Einkom-
men: So ist die Zahl der PPV-Versicher-
ten kontinuierlich zu 
Lasten der SPV-Versi-
cherten gestiegen. Da 
die Abwanderer aus 
der Sozialver sicherung 
überdurchschnittlich 
verdienen, reduziert 
sich dadurch nicht nur 
die Bei tragszahlerzahl, sondern auch de-
ren durch schnittliches beitragspfl ichtiges 
Einkommen. Hinsichtlich der Höhe der 
Beitragszahlung ist entscheidend, dass 
sich die Beitrags pfl icht nur auf Löhne 
und Gehälter sowie Lohn er satzein kom-
men erstreckt, nicht aber etwa auf Ein-
kommen aus Vermietung und Verpach-
tung und selbständiger Tätigkeit oder 
Kapitaleinkommen. Die sinkende Lohn-
quote trägt deshalb dazu bei, dass die 
Grund lohnsumme langsamer steigt als 
das BIP. Strukturelle Verschiebun gen auf 
dem Arbeitsmarkt, die zu einer sinken-
den Bedeutung des Normal arbeits-
verhältnisses führen, und ein Anstieg von 
Beschäf tigungsverhältnissen mit vermin-
derten Beitragszahlungen (insbesondere 

sicherten in der SPV offenbar für sozial 
vertretbar hält, sieht in der GKV einen 
besonderen Vorteil (»sozial gerechter«) 
des von Schwarz-Gelb modifi zierten So-
zialausgleichs beim kassenindividuellen 
Zusatzbeitrag gerade darin begründet, 
dass dieser Ausgleich nicht erst – wie es 
bei der vorherigen Regelung der großen 
Koalition der Fall war – ab einem mo-
natlichen Betrag von acht Euro greift 
(Singhammer/Spahn 2011: 4). Das heißt 
aber gleichzeitig, dass auch ein »Zu-
kunftsfünfer« ohne Sozialausgleich nicht 
besonders gerecht wäre – oder gilt diese 
Einschätzung erst ab einem Betrag ir-
gendwo zwischen 5 und 8 Euro? Und 
was würde geschehen, wenn der 
»Zukunfts fünfer« als eine neue zusätzli-
che Stellschraube im System der SPV-Fi-
nanzierung eines Tages zu einem »Sech-
ser« oder »Achter« ausgebaut würde 
– wäre dann doch ein Sozialausgleich nö-
tig? Der wäre dann allerdings zwangs-
läufi g derart aufwendig, dass selbst von 
einem »Achter« mutmaßlich kaum mehr 
als ein »Fünfer« für Pfl egeleistungen ver-
wendet werden könnte. Der Spahn’sche 
»Zukunftsfünfer« sollte besser keine Zu-
kunft haben.

Letztlich führt kein Weg daran vor-
bei, das bestehende System der 
Beitragssatz gestaltung der SPV im Sinne 
einer Bürgerversicherung weiterzuentwi-
ckeln (vgl. aktuell auch Hagen/Lamping 
2011, Rothgang 2011b). Wie dies zweck-
mäßig geschehen könnte, zeigt ein Blick 
auf die zentralen Ursachen der aktuell 
bestehenden Finanzierungsprobleme, die 
ja mit den in Abschnitt 2 dargestellten 
Einfl ussfaktoren für den in Zukunft 
wachsenden Finanzierungsbedarf noch 
nichts zu tun haben. Auch bereits unab-
hängig von Demografi e, Dynamisierung 
und verändertem Pflege bedürftig-
keitsbegriff weist die SPV nämlich seit 
Anfang der 2000er Jahre zunehmende 
Defi zite auf, denen zunächst mit Einzel-
maßnahmen – Einführung des Zusatz-
beitrags(satzes) für Kinderlose (2005) 
und Vorziehen der Fälligkeit der Beitrags-
zahlungen mit der Folge einer 13. Mo-
natseinnahme (2006) – und danach mit 
einer Beitragssatzanhebung um 0,25 Pro-
zentpunkte zum 1. Juli 2008 begegnet 
wurde. Seitdem verzeichnet die Pfl ege-
versicherung zwar wieder Über schüsse, 
doch sind diese rückläufi g, weil die im 
PfWG beschlossene Dynamisierung der 
Pfl ege leistungen in drei Stufen (2008, 
2010, 2012) erfolgt. Spätestens nach In-

Die strukturelle Einnahmeschwäche 
der sozialen Pfl egeversicherung

muss beendet werden.
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tragspfl ichtig werden und das Splitting 
die Abhängigkeit der Beitrags höhe von 
der Zusammensetzung des Haushaltsein-
kommens aufhebt. Die vertikalen Unge-
rechtigkeiten werden erheblich abgemil-
dert, da Besserverdienende nicht länger 
aus dem Sozialversicherungssystem mit 
seinen Umverteilungseffekten hinaus-
optieren können und auch Einkommen 
oberhalb der heutigen Beitragsbemessungs-
grenze teilweise beitragspfl ichtig werden. 
Der Verstoß gegen den Leitgedanken ei-
ner Finanzierung nach dem Leistungs-
fähigkeitsprinzip würde sogar ganz 
 aufgehoben, wenn die Beitragsbemes-
sungsgrenze nicht angehoben, sondern 
für Einkommen oberhalb dieser Grenze 
ein Solidarbeitrag mit geringem Beitrags-
satz erhoben wird.5

Fiskalisch beendet eine Pfl egebürger-
versicherung mit den oben skizzierten 
Para metern zunächst einmal die struktu-
relle Einnahmeschwäche des Systems und 
verhindert so ein weiteres systematisches 
Wegbrechen der Beitragsbasis. Bei so-
fortiger und vollständiger Umsetzung 
würde sie zu Mehreinnahmen von rund 
4 Mrd. Euro führen. Allerdings beruht 
ein wesentlicher Teil dieser Mehreinnah-
men auf dem Ein bezug der bislang 
 Privatversicherten, die eine günstigere 
Altersstruktur und daher niedrigere Aus-
gaben aufweisen. Wie gesehen, ist dieser 
Effekt im weiteren Zeit verlauf jedoch 
rückläufi g (Abbildung 3). Auch eine Bür-
gerversicherung weist daher langfristig 
steigende Beitragssätze auf. Selbst bei ei-
ner angemessenen Leistungs dynami-
sierung in der beschriebenen Form Sinn 
und einer ausgabenwirksamen Umset-
zung des Pfl egebedürftigkeits begriffs wird 
der Beitrags satz der Bürger versicherung 
nach eigenen Berechnungen aber nicht 
wesentlich über 3 Beitragssatzpunkte stei-
gen. Im Hinblick darauf, dass sich die 
Zahl der Pfl egebedürftigen in den nächs-
ten vier Jahrzehnten nahezu verdoppeln 
dürfte, erscheint das allerdings sowohl 
sozial politisch angemessen als auch öko-
nomisch beherrschbar. 

 5  Eigenen Berechnungen zufolge hätte ein 
solcher Solidarbeitrag bei geeigneter 
Ausgestaltung ähnliche Einnahmeeffekte 
wie eine Erhöhung der Beitragsbemes-
sungsgrenze auf die Höhe der Rentenversi-
cherung (Rothgang/Arnold 2011).
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